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RUBRIKENZEILE

1 | EINLEITUNG

Die Nonnen- oder Weißwangengans Branta leucopsis 
konnte in den letzten Jahrzehnten ein erhebliches  
Populationswachstum verzeichnen, was zwar einen 
Erfolg des Naturschutzes darstellt, aber auch neue He-
rausforderungen mit sich bringt. Als in Deutschland 
rastender Vogel nimmt die Nonnengans Einfluss auf 
landwirtschaftliche Gebiete, der durch das große Po-
pulationswachstum erheblich verstärkt wurde. Die 
Gänseschwärme können beträchtliche Schäden auf 
landwirtschaftlichen Flächen verursachen. Besonders 
auf Grünland und Ackerland in den Küstenregionen 
Niedersachsens und Schleswig-Holsteins führt das 
Populationswachstum der Nonnengans zu einem 
wachsenden Konflikt zwischen Naturschutz und Land-
wirtschaft.

Diese Broschüre zielt darauf ab, den Konflikt näher  
zu beleuchten und verschiedene Methoden des Popu
lationsmanagements vorzustellen und kritisch zu  
bewerten. Die Managementmaßnahmen sollen eine 
Koexistenz der Nonnengans und der landwirtschaft
lichen Nutzung fördern.
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2 | ARTENPORTRÄT NONNENGANS

2.1 | Steckbrief

Name:	 ·	 Nonnengans, syn. Weißwangengans (Branta leucopsis)

Größe: 	 ·	 58 –71 cm

Gewicht:	 ·	 männlich 1.400 –2.200 g, weiblich 1.290 –1.900 g 

Nahrung:	 ·	 im Sommerquartier: Sprossen und Blätter arktischer 		
	 	 Landpflanzen 
	 ·	 im Winterquartier: Gräser, Kräuter, Wintersaat, Feldfrüchte 

Lebensraum:	 ·	 Sommerquartiere: brütet auf Felskuppen und -vorsprüngen, 	
		  Nahrungs- und Aufzuchtgebiete mit dichter Vegetation
 	 ·	 Winterquartiere: Salzwiesen, intensive Weiden und 		
	 	 Mähwiesen, Ackerflächen

Verbreitung:	 ·	 Sommerquartiere: Westpaläarktis, brütet vorwiegend in 	
		  Ostgrönland, Spitzbergen, Nordwestsibirien
	 ·	 Winterquartiere: vorwiegend Nordwest- bis Westeuropa

Fortpflanzung:	 ·	 Geschlechtsreife meist ab 3. Lebensjahr
	 ·	 monogam und nistplatztreu
	 ·	 1 Jahresbrut mit 4–5 Eiern
	 ·	 Flugfähigkeit der Jungen nach 40–45 Tagen

Brutbeginn:	 ·	 in Mitteleuropa Mai, in Nordeuropa Ende Mai bis Anfang Juni

Brutdauer:	 ·	 24–25 Tag

Brutbestand:	 ·	 etwa 1.230 Brutpaare (2020, Deutschland)

Mauser:	 ·	 Juli bis Mitte August

Erhaltungszustand:	 ·	 günstig

Natürliche Feinde:	 ·	 Sommerquartiere: u. a. Polarfuchs, Möwen, Greifvögel und 	
	       andere räuberisch ernährende Vogelarten

Sterblichkeit:	 ·	 jährliche Überlebensrate ca. 90 % im Wintergebiet

Lebenserwartung:	 ·	 ältester Ringvogel 27 Jahre, in Gefangenschaft bis zu 
	       33 Jahre

Generationslänge:	 ·	 7 Jahre

(Verwendete Quellen: [2], [3], [4], [5], [6]) 
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2 | ARTENPORTRÄT NONNENGANS

Abbildung 1: Nonnengans [1]
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2 | ARTENPORTRÄT NONNENGANS

2.2 | Biologie und Verbreitung

Weltweit sind 16 Gänsearten bekannt, die in 2 Gattungen 
unterteilt sind: Die Feldgänse Ansar spec. mit 10 Arten 
und die Meergänse Branta spec. mit 6 Arten, denen auch 
die Nonnengans Branta leucopsis angehört [2]. Die er-
wachsenen Nonnengänse lassen sich durch ihre Färbung 
gut von anderen Gänsearten unterscheiden. Ihr Hals, die 
Füße und der Schwanz sind schwarz, während der Kopf 
größtenteils weiß gefärbt ist [7], [8]. Die Brust präsen-
tiert sich in einem hellgrauen Ton, während die Flügel 
schwarz/dunkelbläulich bis grau gebändert sind [8]. Op-
tisch lassen sich die Männchen und Weibchen nur an-
hand der Größe unterscheiden, wobei die Männchen in 
der Regel etwas größer sind [7]. Nonnengänse erreichen  
ein Gewicht von etwa 1,2–2,0 kg bei einer Körper - 
größe von 58–71 cm und gehören somit zu den kleineren 
Gänsearten [2]. 

Die Nonnengänse lassen sich auf 3 große Populationen 
aufteilen: die ostgrönländische Population, die sval-
bardische (spitzbergische) Population und die russische/
nordwesteuropäische Population [4]. Die in Deutschland 
überwinternden Nonnengänse stammen aus der rus
sischen Population [9]. Diese Population überwinterte 
ursprünglich nur in den Niederlanden und Deutschland, 
ist jedoch mittlerweile auch in Dänemark, Südschweden 
und Belgien anzutreffen [4]. 

Nonnengänse sind Herbivoren [10]. Im Winter benötigen 
sie täglich etwa 140–160 g Nahrung, im Frühjahr steigt 
der Bedarf, da sie ihre Fettreserven und ihre Muskula-
tur für die Wanderung in die Brutgebiete aufbauen müs-
sen [2], [11]. In ihren Überwinterungsgebieten fressen 
die Gänse überwiegend Gräser und Kräuter, aber auch 

Abbildung 2: Brutpopulationen der Nonnengans mit ihren jeweiligen Wanderrouten [9], [4]

Brutgebiete Rastplätze Überwinterung Wanderrouten

East Greenland population

Svalbard population

Russian/Northwest European population
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2 | ARTENPORTRÄT NONNENGANS

Wintersaat und Feldfrüchte [2]. Sie bevorzugen dabei 
große, strukturarme Flächen, mit einem nährstoff
reichen, proteinhaltigen Nahrungsangebot [11], [12]. Im 
Vergleich zu Naturgrünland erweist sich daher intensiv 
bewirtschaftetes Grünland als deutlich attraktiver für 
Nonnengänse [11].

Bei den in Deutschland vorkommenden Nonnengänsen 
handelt es sich in der Regel um Zugvögel, die während der  
Wintermonate überwiegend an den Küsten Schleswig-

Holsteins und Niedersachsens verweilen [3], [13] und im 
Frühjahr zurück in ihre Brutgebiete in der Hocharktis 
ziehen [14]. In den letzten Jahren zeigte sich jedoch eine 
Verschiebung des Abflugzeitpunkts in die Sommermo-
nate (Abbildung 3) [14], [15]. Dieses Phänomen hat sich 
über die letzten Jahrzehnte entwickelt. So zogen die Non-
nengänse bis Ende der 1980er-Jahre noch in der ersten 
Aprilwoche ab, bis 1995 dann in der zweiten Aprilhälfte, 
mittlerweile erst im Mai und teilweise im Juni [14]. Das 
lässt sich in erster Linie darauf zurückführen, dass viele  

Abbildung 3: Bestandsverlauf und -entwicklung der Nonnengans an unterschiedlichen Rastplätzen in Niedersachsen 

von 1990–2020 (Quelle: [15], S. 5)
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2 | ARTENPORTRÄT NONNENGANS

Rastplätze in Gotland und Öland verschwunden sind und 
daher die Kapazitäten nicht mehr ausreichen, um für  
alle Nonnengänse als Zwischenrastplatz zu dienen [15]. 
Demzufolge müssen die Gänse länger an den deutschen 
Küsten rasten, um sich ausreichend Fettreserven an-
zufressen, da sie nun teilweise gezwungen sind, ohne 
Zwischenstopp in ihre Brutgebiete zurückkehren [15]. 

Darüber hinaus wurde in Deutschland bereits ein Brutbe-
stand von mindestens 1.235 Brutpaaren festgestellt (Abbil-
dung 4) [3]. Die bevorzugten Brutstätten der Nonnengänse  
sind eigentlich Felsvorsprünge auf kleinen arktischen 
Inseln, um die Prädation durch Polarfüchse zu vermei
den [4]. Die Anpassungsfähigkeit der Nonnen gänse 
er möglichte ihnen jedoch in den 1970er-Jahren eine  
Besiedlung Gotlands und Ölands und schlussendlich 
eine weitere Ausbreitung in gemäßigte Zonen [14], [16].  
So sind entlang der gesamten Nordseeküste Brutpaare 
vorzufinden, mit einer hohen Konzentration in den Nieder
landen [16], [17]. In den dortigen Deltagebieten wurde  
zwischen 2013–2015 von 16.000–22.000 Brutpaaren 
ausgegangen, wobei die Populationsgröße seit 2019 
eine abnehmende Tendenz aufweist [16]. Diese „Baltic 
und Nordsee Brutkolonien“ bildeten sich einerseits aus 
Gänsen der russischen Kolonie sowie ergänzend aus ehe-
mals in Gefangenschaft lebenden Nonnengänsen [4], [17]. 

In der temperierten Region bevorzugen die brütenden 
Nonnengänse Inseln mit niedrigem Bewuchs und Salz-
marschen als Brutgebiet, es werden jedoch auch Seen 
im Inland genutzt [4], [18]. Erst wenn die Jungtiere in 
die Mauser kommen, ziehen sie in nahrungsreichere 
Gebiete [4].

2.3 | Bestandsentwicklung und Schutzstatus 

Bis Mitte des 20. Jahrhunderts wurde die Individuenzahl 
der Nonnengans durch Bejagung und Lebensraumver-
änderungen, insbesondere in den Brutgebieten, stark 
dezimiert [10]. Die Einstellung der Jagd sowie Schutz-
bemühungen, wie die Einrichtung von Schutzgebieten in 
vielen europäischen Ländern, bewirkten jedoch eine Er-
holung der Bestände aller Brutkolonien [9], [10]. Auch die 
Intensivierung der Landwirtschaft wirkte sich positiv auf 
die Nonnenganspopulation aus, denn intensiv genutzte  
Grünlandflächen ermöglichen eine höhere Energie- und 
Nährstoffaufnahme als natürliche Lebensräume [5].  
Somit wird die Nahrungsaufnahme in Überwinterungs- 
und Durchzugsgebieten deutlich verbessert, was positive 
Auswirkungen auf die Lebenserwartung und den Fort-
pflanzungserfolg hat [5]. 

So ist seit Mitte des 20. Jahrhunderts ein starker Popu-
lationsanstieg in allen Brutkolonien erkennbar. Die rus
sische Population der Nonnengänse umfasste im Jahr 
1950 lediglich 10.000 Tiere, weist jedoch mittlerweile 
etwa 1,3 Millionen Individuen auf [9]. Auch die Svalbard- 
und die Ost-Grönland-Population sind gewachsen und 
die Individuenzahlen stiegen von 300 auf 40.000 bzw. 
von 8.000 auf 80.000 an [9]. Die Zahlen der in Deutsch-
land überwinternden Nonnengänse nahmen über die 
letzten Jahrzehnte deutlich zu. So umfassten die Rast-
bestände in Niedersachsen zwischen 1990–1994 etwa 
60.000 Individuen [19], die dann auf 200.000 zwischen 
2003–2007 [20] und 250.000 in 2011–2016 anstiegen [21]. 
Im Jahr 2023 wurden 340.000 Nonnengänse in Nieder-
sachsen gezählt [22]. Dieser Zuwachs führte unweigerlich 
zu einer Ausweitung der Rastgebiete [15]. Mit der gestie-
genen Anzahl rastender Nonnengänse stieg proportional 
die Anzahl der betroffenen Flächen und das Konflikt-
potential verschärfte sich.

Abbildung 4: Anzahl der Brutpaare in Deutschland von 1987–2020 [3].
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3 | KONFLIKTFELDER

Die seit Jahrzehnten ansteigende Population an nor-
dischen und heimischen Wildgänsen nehmen Natur-
liebhaber als beeindruckendes Naturschauspiel wahr. 
In den Küstengebiete wird das Naturschauspiel von 
abertausenden Rastvögel in den Wintermonaten im 
Bereich der Touristikbranche erfolgreich als High-
light vermarktet. Für die betroffenen Landwirte hat die 
Entwicklung jedoch das Ausmaß einer jährlich wieder
kehrenden und immer größeren Naturkatastrophe an-
genommen. Die durch rastende Gänse verursachten 
Schäden haben inzwischen ein existenzbedrohendes 
Ausmaß für die landwirtschaftlichen Betriebe in den 
betroffenen Regionen angenommen. Beispielsweise 
bestätigte die Landwirtschaftskammer Niedersachsen  
einen Schaden in Höhe von 110.608 Euro in den Jah-
ren 2013 und 2014 auf den 104 Hektar Grünland der 
Venema GbR in Jemgum im Kreis Leer. 2017 bewilligte  
das Niedersächsische Innenministerium daher eine 
Ausgleichszahlung in Höhe von 39.000 Euro, da durch 
den Schaden die wirtschaftliche Existenz des Unter-
nehmens gefährdet wurde.

Die Nonnenganspopulationen haben in den letzten 
Jahren und Jahrzehnten kontinuierlich zugenom-
men. Aufgrund von Veränderungen der Landnutzung 
im Baltikum, in Russland, der Ukraine und auch in 
Deutschland sowie vermutlich auch aufgrund von 
Klimawandelfolgen rasten Nonnengänse immer länger 
in Deutschland und verursachen dadurch erhebliche 
landwirtschaftliche Schäden. Während in früheren 
Jahren die rastenden Gänse bereits im März weiter 
in Richtung Norden und Osten gezogen sind, rasten 
immer mehr Gänse bis Mitte Mai in Deutschland oder 
verbleiben sogar ganzjährig in Deutschland. 

Die Nonnengänse rasten auf Grünland und Ackerland 
und verursachen dort erhebliche Fraßschäden. Auf 
Äckern werden frisch austreibende Pflanzen gefressen, 
sodass teilweise eine komplette Neuaussaat notwendig 
wird. Auf Grünland wird das Gras gefressen, das für 
die Ernährung von Rindern benötigt wird. Dadurch 
ist keine ausreichende Grundfutterversorgung in der 
Milchviehhaltung gewährleistet. Während in Gegenden 
ohne starke Gänsevorkommen der erste Schnitt An-
fang Mai durchgeführt werden kann, verschiebt sich 
in Gegenden mit hohem Gänsevorkommen der Termin 
für die erste Mahd auf Ende Mai/Anfang Juni. Der Scha-
den wird dadurch verstärkt, dass das Gras in der ersten 
Wachstumsphase im Frühjahr einen besonders hohen 
Proteingehalt aufweist und damit qualitativ hochwer-
tiger ist als das Gras späterer Mahdtermine.

Nach den Beobachtungen und Erfahrungen von Land-
wirten in Ostfriesland sind Fraßschäden von Nonnen-
gänsen höher als die durch Blässgänse verursachten 
Fraßschäden, da Nonnengänse Grashalme auf 2–3 mm 
Länge abweiden. Bei Trockenheit werden Grashalme 
mit der Wurzel ausgerissen, wodurch die Grasnarbe 
langfristig geschädigt wird. Zudem wird das Gras-
wachstum durch das großflächige und kontinuierliche 
Betreten von Gänsen negativ beeinträchtigt. Die Ver-
unreinigung von Gras und Silage durch Kot stellt ein 
erhebliches Hygieneproblem dar, sodass die Nutzung 
als Futtermittel teilweise beeinträchtigt ist.

Außerdem gibt es inzwischen in Schleswig-Holstein 
und auch in Niedersachsen eine kontinuierlich zuneh-
mende Brutpopulation von Nonnengänsen in Deutsch-
land, die in Schleswig-Holstein 2023 rund 800 Paare 
umfasste (Stand 2023). Über die Anzahl der Brutpaare  
in Niedersachsen liegen keine genauen Zahlen vor. 
Aufgrund der bisherigen Populationsentwicklungen 
ist davon auszugehen, dass die heimische Brutpopu-
lation zukünftig weiter ansteigen wird und mittelfris-
tig ist davon auszugehen, dass sich eine ganzjährig 
in Deutschland verweilende mehrere Tausend Paare 
umfassende Nonnenganspopulation entwickeln wird, 
wenn nicht durch geeignete Managementmaßnahmen 
diese Entwicklung unterbunden wird. 

Die bisherigen Instrumente und verfolgten Prioritäten, 
diesem Problem zu begegnen und für die Landwirte 
eine befriedigende Lösung zu schaffen, sind weitge-
hend gescheitert. Es gibt keine zielführenden Ent-
schädigungsmodelle, die in angemessener Höhe die 
entstandenen finanziellen Schäden ausgleichen. Exis-
tierende Vertragsnaturschutzangebote sind mit ande-
ren Schutzzwecken gekoppelt, die eine ökonomisch 
rentable Bewirtschaftung extrem erschweren, wie 
bei spielsweise die Agrarumwelt- und Klimamaßnah-
men (AUKM) „Naturschutzgerechte Bewirtschaftung 
auf Ackerland“ oder „Naturschutzgerechte Bewirt-
schaftung auf Dauergrünland Schwerpunkt Wiesen
vogelschutz“ in Niedersachsen.
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RECHTSRAHMEN

4 | RECHTSRAHMEN

Der rechtliche Rahmen zum Schutz der Nonnengans er-
gibt sich primär aus dem europäischen Umweltschutz-
recht, welches wiederum in Deutschland sowohl im 
Natur schutz- als auch im Jagdrecht seinen Niederschlag 
gefunden hat. Hinzu treten untergesetzliche Regelungen  
(Verordnungen) sowie Bestimmungen regionaler Schutz
gebiete, insbesondere von Naturschutzgebieten oder  
Nationalparken.  

4.1 | Europäisches Umweltschutzrecht 

Der Normenhierarchie folgend, ergibt sich der rechtliche 
Schutzstatus der Nonnengans zunächst aus dem europä
ischen Umweltschutzrecht, konkret der Vogelschutzricht-
linie (VS-Richtlinie) [23], da die Artengruppe der Vögel 
ausschließlich von der Vogelschutzrichtlinie erfasst ist.

Die Vogelschutzrichtlinie hat die Erhaltung sämt
licher wildlebenden Vogelarten, die im europäischen 
Gebiet der Mitgliedstaaten heimisch sind, zum Gegen-
stand. Als „heimische Vogelart“ i. S. d. Art. 1 Abs. 1,  
S. 1 unterliegt die Nonnengans insofern den allgemeinen 
Schutzregelungen der Vogelschutzrichtlinie [24].

Die Nonnengans ist, trotz ihres günstigen Erhaltungs-
zustands, zudem eine nach Anhang I der Vogelschutz-
richtlinie geschützte Art. Gem. Art. 4 der VS-Richtlinie 
sind auf die in Anhang I aufgeführten Arten besondere 
Schutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer Lebensräume 
anzuwenden, um ihr Überleben und ihre Vermehrung 
in ihrem Verbreitungsgebiet sicherzustellen. Die Mit-
gliedstaaten haben daher die für die Erhaltung dieser 
Arten zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebiete zu 
Schutzgebieten zu erklären (Abs. 1). Die Mitgliedstaaten 
haben ferner geeignete Maßnahmen zu treffen, um die 
Verschmutzung oder Beeinträchtigung der Lebensräu-
me sowie die Belästigung der Vögel in den Schutzgebie-
ten und auch außerhalb davon zu vermeiden (Abs. 4).

In Art. 5 der Vogelschutzrichtlinie heißt es weiter: 
„Unbeschadet der Art. 7 und 9 erlassen die Mitglieds-
staaten demnach die erforderlichen Maßnahmen zur 
Schaffung einer allgemeinen Regelung zum Schutz aller 
unter Art. 1 fallenden Vogelarten, insbesondere das Ver-
bot (a) des absichtlichen Tötens oder Fangens, ungeach-
tet der angewandten Methode; (b) der absichtlichen Zer-
störung oder Beschädigung von Nestern und Eiern und 
der Entfernung von Nestern; (c) des Sammelns der Eier 
in der Natur und des Besitzes dieser Eier, auch in leerem 
Zustand; (d) ihres absichtlichen Störens, insbesondere 
während der Brut- und Aufzuchtzeit, sofern sich diese 
Störung auf die Zielsetzung dieser Richtlinie erheblich 
auswirkt; (e) des Haltens von Vögeln der Arten, die nicht 
bejagt oder gefangen werden dürfen“.

Dieser Auftrag an die Mitgliedsstaaten ist deshalb rele-
vant, da sich daraus ergibt, dass etwaige nationale Ma-
nagementmaßnahmen im Hinblick auf die Nonnengans, 
wie insbesondere das Töten oder Fangen, die Zerstörung 
oder Beschädigung von Eiern oder die Vergrämung, 
grundsätzlich einem Verbot unterfallen.

Von jenen Grundsätzen bzw. Verboten lassen Art. 7 
und Art. 9 der VS-Richtlinie jedoch wieder Ausnahmen 
zu, die insofern der rechtliche Anknüpfungspunkt für 
zulässige Managementmaßnahmen sind.

Art. 7 trifft Regelungen zur Jagd bzw. Jagdausübung. 
Die in Anhang II der Vogelschutzrichtlinie aufgeführten 
Arten dürfen aufgrund ihrer Populationsgröße, ihrer geo
grafischen Verbreitung und ihrer Vermehrungsfähig keit 
in der gesamten Gemeinschaft im Rahmen der einzel
staatlichen Rechtsvorschriften bejagt werden. Die Non nen
gans ist jedoch nicht im Anhang II der Richtlinie aufgeführt, 
sondern in Anhang I. Eine Initiative der schleswig-holstei-
nischen Landesregierung im Jahr 2022, die Nonnengans in 
Anhang II der VS-Richtlinie aufzunehmen, blieb erfolglos. 

Art. 9 Abs. 1 der Vogelschutzrichtlinie erlaubt darüber  
hinaus, sofern es keine andere zufriedenstellende Lö-
sung gibt, aus den dort genannten Gründen von den 
Grundsätzen des Art. 5 bis 8 (also u. a. dem Tötungs-
verbot) abzuweichen. In Art. 9 ist unter Abs. 1 a) dritter 
Spiegelstrich aufgeführt: „zur Abwendung erheblicher 
Schäden an Kulturen, Viehbeständen, Wäldern, Fische-
reigebieten und Gewässern“. Maßnahmen des Bestands-
management der Nonnengans kommen insofern nur auf 
Basis des Art. 9 der Vogelschutzrichtlinie als mitglieds-
staatliche Abweichung in Betracht.

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) 
betont in ständiger Rechtsprechung die Abgeschlos-
senheit des Katalogs der zur Inanspruchnahme einer 
Verbotsausnahme rechtfertigenden Gründe des Art. 9 
Abs. 1 VS-Richtlinie [25]. Die Regelungen sind restriktiv 
auszulegen und die Beweislast für das Vorliegen der er-
forderlichen Voraussetzungen für jede Abweichung liegt 
bei derjenigen Stelle, die über sie entscheidet [26]. Die 
Beweise dafür, dass die erforderlichen Voraussetzungen 
für eine Abweichung von der Schutzregelung der Vogel-
schutzrichtlinie erfüllt sind, müssen auf überzeugenden 
wissenschaft lichen Erkenntnissen beruhen. Somit müs-
sen den nationalen Behörden die besten einschlägigen 
Erkenntnisse zur Verfügung stehen, wenn sie Ausnahme-
genehmigungen erteilen [27]. Aus der Begründung für 
die Anwendung der Ausnahmeregelung muss zudem 
hervorgehen, dass die Voraussetzung des Fehlens einer 
anderen zufriedenstellenden Lösung erfüllt ist [28]. Für 
die Beurteilung dieser Voraussetzung ist eine Abwägung 
sämtlicher betroffener Interessen und der zu berück-
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sichtigenden Kriterien, wie etwa der ökologischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Vor- und Nachteile, erforder-
lich, um die optimale Lösung zu ermitteln [29]. Zur Frage 
der Auslegung des Art. 9 Abs. 1 a) dritter Spiegelstrich, 
VS-Richtlinie ist auf die Rechtsprechung des EuGH zum 
weitgehend inhaltsgleichen Art. 16 Abs. 1 b) FFH-Richt-
linie zu verweisen. Demnach verlangt die Bestimmung 
nicht, dass ein ernster Schaden abgewartet werden muss, 
bevor Ausnahmemaßnahmen erlassen werden [30]. Da 

diese Bestimmung nämlich ernste Schäden verhindern 
soll, reicht die hohe Wahrscheinlichkeit ihres Eintritts 
insoweit aus. Dieser künftige Schaden darf jedoch zum 
einen nicht rein hypothetisch sein, was durch Beweis-
mittel nachgewiesen werden muss, und zum anderen 
muss er zumindest weitgehend der Tierart zuzuschrei-
ben sein, auf die die Ausnahmeregelung abzielt [29]. Zur 
Frage, wann ein (drohender) Schaden „ernst“ ist, hat der 
EuGH in einer älteren Entscheidung ausgeführt, dass es 
sich insoweit um physische Schäden handeln muss. Nicht 
erfasst sind demnach Schäden in der Land-, Fischerei- 
oder Forstwirtschaft, welche die finanzielle Rentabilität 
verschlechtern und nicht unbedingt materielle Schäden 
an Gegenständen der Bewirtschaftung, wie Schäden in 
der Ernte, im Wald oder in Fanggebieten [31]. Die Vogel-
schutzrichtlinie ist eine Richtlinie i. S. d. Art. 288 Abs. 3,  
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union  
(AEUV) [32]. Eine Richtlinie ist demnach für jeden Mit-
gliedstaat, an den sie gerichtet wird, hinsichtlich des zu 
erreichenden Ziels verbindlich, überlässt jedoch den 
inner staatlichen Stellen die Wahl der Form und der Mittel.  
Dementsprechend sind Richtlinien nicht unmittelbar  
geltendes Recht, sondern von den Mitgliedsstaaten noch  
im nationalen Recht umzusetzen. Unmittelbar anzuwen-
den sind folglich nur die innerstaatlichen Umsetzungs
regelungen, hier also Bundesjagdgesetz und Bundes
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natur schutzgesetz mit den jeweiligen Landesrege
lun gen, die beide Bestimmungen zur Umsetzung der 
Vogel schutzrichtlinie enthalten. Die Regelungen der 
Vogelschutzrichtlinie sowie die Auslegung durch EuGH-
Rechtsprechung sind bei der Auslegung jener nationa  -
len Umsetzungs vorschriften jedoch zu berücksichtigen.

4.2 | Verhältnis von Jagdrecht und  
    Bundesnatur schutzgesetz

Im nationalen Rechtsrahmen bilden insbesondere das 
Bundesjagdgesetz (BJagdG) und das Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG) die wesentlichen Rechtsmaterien, 
die den Umgang mit der Nonnengans bzw. ein etwaiges  
Bestandsmanagement determinieren. 

Das Verhältnis von Jagdrecht zum Artenschutzrecht 
ist juristisch umstritten, weshalb diese Frage vorab an-
zusprechen ist. Das BNatSchG steht zum BJagdG in Kon-
kurrenz, sofern es Tiere, die dem Jagdrecht unterworfen 
sind, betrifft. Grundsätzlich gilt, dass die Vorschriften 
des BJagdG als spezielles und besonderes Recht dem 
BNatSchG vorgehen. Dies ist in § 37 Abs. 2 BNatSchG 
ausdrücklich geregelt (sog. Unberührtheitsklausel). 

Noch immer umstritten ist dabei die Frage, ob damit 
 ein besonderes Spezialitätsverhältnis des genannten 
Fachrechts begründet werden soll [33], [34], oder ob 
die Vorschriften des §§ 37 ff. BNatSchG gegenüber dem 
Jagdrecht grundsätzlich paral lel anwendbar sind und 
im jeweiligen Einzelfall nach allgemeinen Grundsätzen 
die vorrangige Norm zu bestimmen ist [35].

Oftmals wirkt sich dieser juristische Streit praktisch 
nicht aus, da bei Arten, die dem Jagdrecht unterliegen, 
im Ergebnis in der Regel den jagdrechtlichen Regelun-
gen der Vorrang einzuräumen ist. Es lassen sich jedoch 
Tendenzen erkennen, mit denen diese eigentlich klaren 
Grenzen zu verwischen drohen (dazu unter lit. d).

Nach § 37 Abs. 2 S. 2 BNatSchG sind die artenschutz-
rechtlichen Vorschriften jedoch anzuwenden (vorbehalt-
lich der Rechte der Jagdausübungsberechtigten), soweit 
in jagdrechtlichen Vorschriften keine besonderen Be-
stimmungen zum Schutz und zur Pflege der betreffenden 
Arten bestehen. 

Unstreitig ist zudem, dass auch jagdrechtliche Be-
stimmungen nicht im Widerspruch zu europäischem 
Recht stehen dürfen. Wenn beispielsweise die Nonnen-
gans einerseits dem Schutz der VS-Richtlinie unterfällt, 
andererseits aber als jagdbare Art nach dem BJagdG im 
nationalen Recht jagdbar ist, liegt darin kein Wider
spruch zu den Vorgaben des Europarechts, solange diese  
auch im Jagdrecht beachtet werden. Denn die Mit - 
glieds  staaten sind frei darin, zu entscheiden, wie – d. h.  
auch in welchem Rechtsgebiet – sie die europarecht
lichen Vorgaben umsetzen. Sämtliche Jagdgesetze ent-
halten Bestimmungen, die insbesondere bei der Auf-
hebung von Schonzeiten zur Einhaltung der Vorgaben 
der FFH- und Vogelrichtlinie verpflichten (vgl. § 41a 

Nds. JagdG, § 1a LJagdG SH, §§ 19 Abs. 2 u. 22 Abs. 4 
BJagdG). Insofern haben die europäischen Vorgaben im 
nationalen Jagdrecht bereits ihren Niederschlag gefun-
den. Mit anderen Worten: Die Umsetzung der Vorgaben 
des europäischen Artenschutzrechts ist nicht exklusiv 
dem Bundesnaturschutzgesetz vorbehalten, sondern 
u. a. auch innerhalb des Jagdrechts möglich. 

4.3 | Naturschutzrecht

§ 39 des Bundesnaturschutzgesetzes regelt den allge-
meinen artenschutzrechtlichen Grundsatz, demnach 
es verboten ist, (1.) wildlebende Tiere mutwillig zu be-
unruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten […] sowie ferner (3.) Lebensstätten  
wild lebender Tiere und Pflanzen ohne vernünftigen 
Grund zu beeinträchtigen oder zu zerstören.

Die europäischen Vogelarten i. S. d. Art. 1 der VS-
Richtlinie, zu denen auch die Nonnengans zählt, sind 
gem. § 7 Abs. 2 Nr. 13 lit. b lit. bb zudem „besonders ge-
schützte Arten“ i. S. d. Bundesnaturschutzgesetz. Nach 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist es verboten, wild lebenden 
Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, 
sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Ent-
wicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu be-
schädigen oder zu zerstören.
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Nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 Bundesnaturschutzgesetz ist es 
ferner verboten, wildlebende Tiere der streng geschütz-
ten Arten und der europäischen Vogelarten, während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 
und Überwanderungszeiten erheblich zu stören, wobei 
eine erhebliche Störung vorliegt, wenn sich durch die 
Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population 
einer Art verschlechtert.

Die im Bundesnaturschutzgesetz geregelten Verbote 
gelten jedoch nicht uneingeschränkt bzw. auch das na-
tionale Recht sieht Ausnahmemöglichkeiten vor, die ein 
Bestandsmanagement dem Grunde nach ermöglichen, 
was auch nach der VS-Richtlinie möglich ist. 

Nach § 45 Abs. 7 Bundesnaturschutzgesetz ist es mög-
lich, von den Verboten des § 44 im Einzelfall weitere 
Ausnahmen zuzulassen. Im Fall der Nonnengans dürf-
ten insbesondere die Regelungen unter Ziff. 1., d. h. zur 
Abwendung ernster land-, forst-, fischerei- oder wasser-
wirtschaftlicher oder sonstiger ernster wirtschaftlicher 
Schäden oder Ziff. 2., d. h. zum Schutz der natürlich vor-

kommenden Tier- und Pflanzenwelt relevant sein. Eine 
Ausnahme darf jedoch nur zugelassen werden, wenn 
zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und sich 
der Erhaltungszustand der Population einer Art nicht 
verschlechtert, soweit nicht Art. 16 Abs. 1 der Richt
linie 92/43/EWG weiter gehende Anforderungen enthält.  
Art. 16 Abs. 3 der Richtlinie 92/43/EWG und Art. 9 Abs. 2  
der Richtlinie 2009/147/EG sind zu beachten. Die Landes
regierungen können solche Ausnahmen auch allgemein 
durch Rechtsverordnung zulassen.

Landesnaturschutzgesetze
Seit der Föderalismusreform 2006 ist gem. Art. 74 Abs. 1 
Nr. 29 GG das Naturschutzrecht und die Landschaftspflege 
Gegenstand der konkurrierenden Gesetzgebung. Bezüg-
lich des Artenschutzrechts besteht nach Art. 72 Abs. 3  
Nr. 2 GG keine Abweichungskompetenz der Länder.

Daher ergeben sich für den Schutzstatus der Nonnen
gans aus den Landesnaturschutzgesetzen auch keine 
weiteren Abweichungen. 

Schutzgebiete
Zudem können sich auch aus Schutzgebietsverordnun-
gen, etwa für Naturschutzgebiete i. S. d. § 23 BNatSchG 
oder Nationalparke i. S. d. § 24 BNatSchG, relevante  
Regelungen im Hinblick auf die Nonnengans ergeben, die 
jeweils regional zu beachten sind und trotz § 37 Abs. 2  
BNatSchG auch im Jagdrecht Geltung beanspruchen  
(§ 20 Abs. 2 BJagdG).

In der Gesamtschau ermöglicht somit zwar auch das 
Naturschutzrecht grundsätzlich die Möglichkeit des 
Bestandsmanagements von Nonnengänsen. Dies ent-
weder auf Basis einer behördlichen Einzelfallentschei-
dung oder durch allgemeine Ausnahmeregelungen im 
Wege einer Rechtsverordnung. Bei einer jagdbaren Art 
wie der Nonnengans sind aber ausgehend von der oben  
(siehe b) getroffenen rechtlichen Würdigung des Ver-
hältnisses von Jagdrecht und Bundesnaturschutzgesetz 
ausschließlich jagdrechtliche Regelungen anzuwenden.

Der niedersächsische  
Landesgesetzgeber hat  

sich dazu entschieden, eine  
artenschutzrechtliche  
Ausnahmezulassung  

ausdrücklich als Voraus
setzung für die  

Jagdausübung vorzusehen.  
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4.4 | Jagdrecht

Für die Frage der rechtlichen Zulässigkeit etwaiger Be-
standsmanagementmaßnahmen der Nonnengans ist 
das Jagdrecht in Gestalt des Bundesjagdgesetzes und 
der Jagdgesetze der Länder daher von zentraler Bedeu-
tung.

§ 2 des Bundesjagdgesetzes definiert die Tierarten, 
die dem Jagdrecht unterliegen. Hierzu zählen gemäß  
§ 2 Abs. 1 Nr. 2 auch die Wildgänse (sämtliche Arten 
der Gattungen Anser BRISSON und Branta SCOPOLI). 
Branta beschreibt die Gattung der Meergänse, unter die 
wiederum die Nonnengans bzw. Weißwannengans als 
Art fällt (Branta Leucopsis). Die Nonnengans ist insofern 
nach deutschem Recht eine jagdbare Art.

Die Nonnengans wird, wie bereits ausgeführt, nach 
Anhang I der VS-Richtlinie geschützt und ist nicht in An-
hang II der VS-Richtlinie aufgelistet. Die Listung als jagd-
bare Art in § 2 des BJagdG ist aus Sicht des europäischen 
Artenschutzrechts für sich genommen zunächst einmal 
unkritisch, da daran keine unmittelbaren Rechtsfolgen 
anknüpfen, hingegen ein ausreichendes Schutzniveau 
gewährleistet wird. Ein Spannungsverhältnis entsteht 
erst dann, wenn eine Jagdzeit festgesetzt bzw. die Schon-
zeit aufgehoben werden würde. In der Jagdzeitenver-
ordnung des Bundes sind für die Nonnengans keine 
Jagdzeiten festgesetzt. Einzelne Bundesländer weichen 
hiervon jedoch inzwischen ab. Konkret handelt es sich 
um Regelungen in der schleswig-holsteinischen und 
niedersächsischen Jagdzeitenverordnung.

Die schleswig-holsteinische Jagdzeitenverordnung  
regelt, dass vom 1. Oktober bis 28. Februar eine Jagd auf 
die Nonnengans möglich ist, allerdings mit der Maß-
gabe, dass die Jagd nur zur Vergrämung und außerhalb 
von europäischen Vogelschutzgebieten und nur zur 
Schadensabwehr auf gefährdeten Acker- und Grün-
landkulturen, auf denen die Bewirtschaftenden sich 
nicht vertraglich zur Duldung von Gänsen verpflichtet 
haben, durchgeführt werden darf. Die Notwendigkeit 
zur Abwehr erheblicher Schäden auf Grünlandkulturen 
muss zuvor auf Flächen, die außerhalb der Gänserast-
platzkulisse liegen, durch einen anerkannten Sachver-
ständigen festgestellt worden sein; innerhalb der Gänse-
rastplatzkulisse muss der Schaden glaubhaft dokumen-
tiert werden; die in dem jeweiligen Jagdjahr nach dem  
15. Januar erlegten Nonnengänse sind in den Strecken-
listen der Jagdjahre 2024/2025 und 2025/2026 geson-
dert zu erfassen [36]. 

Eine ähnliche, aber enger gefasste Regelung findet sich 
in der niedersächsischen Jagdzeitverordnung. Danach 
darf die Nonnengans vom 1. August bis 15. Januar be-
jagt werden, aber nur mit der Maßgabe, dass eine arten-
schutzrechtliche Ausnahmezulassung nach § 45 Abs. 7 
Satz 1 Nr. 1 BNatSchG vorliegt und a) in der Zeit vom  

1. August bis 31. Oktober der Abschuss nur auf Grund-
lage einer von der Jagdbehörde festgelegten Anzahl von 
Abschüssen erfolgen darf, b) in der Zeit vom 1. November 
bis 15. Januar der Abschuss in den Landkreisen Aurich, 
Cuxhaven, Emden, Friesland, Leer, Stade, Wesermarsch 
und Wittmund nur außerhalb von europäischen Vogel-
schutzgebieten, nur zur Schadensabwehr auf gefähr
deten Acker- und Grünlandkulturen und nur nach Fest-
stellung der Notwendigkeit des Abschusses zur Abwehr 
erheblicher Schäden auf Grünlandkulturen durch eine 
Sachverständige oder einen Sachverständigen, die oder 
der von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen für 
den Bereich Landwirtschaft öffentlich bestellt worden 
ist, oder durch ein Gremium mit gleichwertiger Sach-
kunde erfolgen darf [37].

Die niedersächsische Jagdzeitenverordnung sieht 
insoweit einen ausdrücklichen artenschutzrechtlichen 
Vorbehalt vor, der auf § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG 
abstellt. In der schleswig-holsteinischen Jagdzeitver-
ordnung ist ein solcher nicht enthalten. Es ist deutlich 
erkennbar, dass mit der Regelung die Einhaltung der 
Vorgaben des Art. 9 der VS-Richtlinie sichergestellt 
werden soll.

Das Verhältnis vom Jagdrecht zum Artenschutz-
recht ist, wie bereits ausgeführt, juristisch umstritten. 
In Ansehung der Unberührtheitsklausel in § 37 Abs. 2 
BNatSchG ist im Grundsatz bei jagdbaren Arten wie der 
Nonnengans, unabhängig von der dogmatischen Her-
leitung, aber im nationalen Recht von einem Vorrang 
des Jagdrechts auszugehen. 

Der niedersächsische Landesgesetzgeber hat sich 
dazu entschieden, eine artenschutzrechtliche Ausnah-
mezulassung ausdrücklich als Voraussetzung für die 
Jagdausübung vorzusehen. Dahinter steht, soweit aus 
öffentlich zugänglichen Quellen ermittelbar, wohl die 
(irrige) Annahme, dass für Nonnengänse ein „doppeltes  
Schutzregime“ auch nach BNatSchG gelte. Der schleswig- 
holsteinische Landesgesetzgeber hingegen hat sich 
zur unmittelbaren Umsetzung der europarechtlichen 
Vorgaben aus Art. 9 der VS-Richtlinie im Jagd recht ent-
schieden. 

Die schleswig-holsteinische Regelung ist als dogmatisch 
saubere Trennung von Jagdrecht und Naturschutzrecht 
bzw. Berücksichtigung der europarechtlichen Vorgaben 
innerhalb des Jagdrechts zu begrüßen, wohingegen die 
niedersächsische Regelung als juristisch missglückte 
„Vermischung“ der Rechtskreise zu bezeichnen sein 
dürfte, was § 37 Abs. 2 BNatSchG widerspricht. 

Unabhängig davon wäre eine klare Auflösung des 
beschriebenen Spannungsfeldes durch Aufnahme der 
Nonnengans in Anhang II der VS-Richtlinie sinnvoll.  
Solange dies jedoch nicht der Fall ist, ist der schleswig-
holsteinische Ansatz mit Berücksichtigung des euro
päischen Artenschutzrechts innerhalb des Jagdrechts 
als der rechtsdogmatisch richtige zu bezeichnen. 
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Nachfolgend werden potenzielle Maßnahmen zum Ma-
nagement von Nonnengänsen bewertet und juristisch 
eingeordnet. Die einzelnen Maßnahmen wurden vom 
Landesbauernverband Landvolk Niedersachsen zusam-

mengestellt, das Landschaftsplanungsbüro ALSE hat 
diese unter dem Gesichtspunkt Artenschutz bewertet. 
Die Kanzlei Lauprecht hat dazu die rechtliche Einord-
nung vorgenommen. 

Maßnahme Vorteile Nachteile rechtliche Umsetzbarkeit

5.1 Populationslenkung

Duldungsflächen müssen optimale Lebensbedingungen für Nonnengänse aufweisen (Störungsarmut, hochwertige Nahrung, kurze 
Vegetation, Gewässernähe, evtl. Rampen zum optimierten Gewässerzugang)

Ausweisung von 
Duldungs- und Ab-
lenkungsflächen, 
evtl. durch Flurord-
nungsverfahren

·	 landwirtschaftliche 
Schäden können 
minimiert werden

·	langfristig kosten-
effizienter als  
Schadenskompen-
sation 

·	überregionale bis 
überstaatliche  
Koordination nötig

·	einige Flächen müs-
sen für Umnutzung 
aus der intensiven 
Bewirtschaftung 
genommen werden

·	kann langfristig zu 
Populationswachs-
tum führen

·	Die Maßnahme bedarf keiner artenschutzrechtlichen Geneh-
migung. Zu beachten wäre, dass zu Grünland umgewandelte 
Flächen ihren Ackerstatus verlieren können. 

gänsegerechte  
Bewirtschaftung 
von Naturschutz-
flächen (z. B. 
wie der holtes 
Umbrechen der 
Grünlandnarbe zur 
Einsaat von Futter-
gräsern oder die 
Getreide-Einsaat 
als Nahrungsange-
bot für Gänse)

·	Reduzierung von 
Gänseschäden auf 
landwirtschaftlich 
genutzten Flächen

·	Kosten für Bestel len 
der Flächen ohne 
Ertrag

·	kann langfristig zu 
Populationswachs-
tum beitragen

·	Die Maßnahme bedarf keiner artenschutzrechtlichen Geneh-
migung. Bei der (intensiveren) Bodenbearbeitung müssen die 
Grundsätze der guten fachlichen Praxis beachtet werden.

intensivere  
Grünlandnutzung 
der Außendeich-
flächen

·	mehr attraktive 
Nahrungsflächen 
für Nonnengänse

·	Beeinträchtigung 
der auf diesen 
Lebensraum an-
gewiesenen Arten 
(salzliebende  
Pflanzenarten, 
Brutvögel, z. B. 
Säbelschnäbler 
Recurvirostra avo-
setta) und Insekten 
(z. B. Laufkäfer  
wie Dicheirotrichus 
gustavi) durch 
intensivierte  
Bewirtschaftung

·	kann langfristig zu 
Populationswachs-
tum beitragen

·	Die Maßnahme bedarf im Hinblick auf die Nonnengans keiner 
artenschutzrechtlichen Genehmigung. Soweit jedoch andere 
Arten beeinträchtigt werden, könnte dies eigene Verbots
tatbestände auslösen, sodass hierfür eine Genehmigung nach 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG einzuholen ist. Dies erschiene insbe-
sondere zur Abwendung ernster land-, forst-, fischerei oder 
wasserwirtschaftlicher oder sonstiger ernster wirtschaftlicher 
Schäden (§ 45 Abs. 7 Nr. 1 BNatSchG) denkbar. 

Übersicht zu möglichen Managementmaßnahmen [4], [5], [11], [39], [40], [41], [42], [43], [44], [45]  
sowie eigene Überlegungen
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gänsefreundliche 
Zwischenfrüchte 
zum Schutz von 
Hauptfrüchten 
(z. B. Wiesenklee 
Trifolium pratense, 
Weißklee Trifolium 
repens)

·	Gänse werden  
von Hauptfrüchten  
weggelockt 

·	wenige Extrakosten 
durch Notwendig-
keit von Zwischen-
früchten

·	wenig bis keinen 
Schutz des Grün-
lands

·	Annahme  
durch Gänse nicht  
gesichert 

	

·	Die Maßnahme bedarf keiner artenschutzrechtlichen  
Genehmigung. 

Stoppelbrachen  
in Nähe von Gewäs-
sern über Winter 
stehen lassen

·	mehr Nahrungs
flächen für Nonnen-
gänse

·	geringer Einfluss, 
da Nonnengans 
selten auf Stoppel-
brachen weidet

·	Die Maßnahme bedarf keiner artenschutzrechtlichen  
Genehmigung.

europaweite Len-
kung von Nonnen-
ganspopulationen 
durch Schaffung  
attraktiver 
Zwischen rastplätze 
in Russ land und 
dem Baltikum

·	möglicherweise 
geringere  
Fraß schäden  
nach Ankunft

·	Koordination  
aufwendig

·	Auswahl Winter-
rastgebiet schwer 
beeinflussbar

·	Die Maßnahme bedarf keiner artenschutzrechtlichen  
Genehmigung. Allerdings bedürfte es für derartige Maß
nahmen internationaler Vereinbarungen.

langfristige staat-
liche Finanzierung 
von Fachpersonal 
aus Deutschland an 
der European- 
Goose-Manage-
ment-Plattform
	

·	Verbesserung der 
Maßnahmeneffek-
tivität durch über-
staatliche, europa-
weite Koordination

·	Verbesserung  
des Populations-
Monitorings

·	Personalkosten

kleinparzelligere 
Acker-/Grünland-
flächen

·	geringere Fraß
schäden, denn  
Gänse meiden 
kleine, heterogene 
Flächen 

·	Umstellung der  
Bewirtschaftungs
form führt mög-
licherweise zu 
weniger Ertrag

·	Bewirtschaftung 
mit großen Maschi-
nen erschwert

·	ggf. negative Aus-
wirkungen auf Wie-
senbrüterpopula-
tion (Vergrämung), 
da diese ökologisch 
auf größere Offen-
landbereiche zum 
Schutz vor Präda-
toren angewiesen 
sind.

·	Die Maßnahme bedarf im Hinblick auf die Nonnengans keiner 
artenschutzrechtlichen Genehmigung. Soweit jedoch andere 
Arten beeinträchtigt werden, könnte dies eigene Verbotstatbe-
stände auslösen, sodass hierfür eine Genehmigung nach § 45 
Abs. 7 BNatSchG einzuholen ist. Dies erschiene insbesondere 
zur Abwendung ernster land-, forst-, fischerei oder wasserwirt-
schaftlicher oder sonstiger ernster wirtschaftlicher Schäden  
(§ 45 Abs. 7 Nr. 1 BNatSchG) denkbar.

5.2 Optische Maßnahmen/akustische Maßnahmen

Optische und akustische Maßnahmen dienen der Vergrämung, also dem Verscheuchen von Nonnengänsen in Nahrungshabitaten, an 
Schlafplätzen oder an potenziellen Brutkolonien. Einige Maßnahmen kombinieren optische und akustische Reize. Vergrämungsmaß-
nahmen werden lokal ausgeführt und werden daher keinen Einfluss auf die Gesamtpopulation haben.

Präsenz durch 
Menschen

·	effektive  
Vergrämungs
maßnahme

·	kein Wartungs
aufwand

·	vermindert den 
lokalen Fraßdruck

·	nicht letal

·	hoher zeitlicher 
Aufwand 

·	ggf. hohe Personal-
kosten

·	Störung anderer 
Arten

·	Erhöhter Energie-
verbrauch führt zu 
erhöhtem Futter-
bedarf der Gänse, 
die dann auf andere 
Flächen ausweichen 
(Verlagerung der 
Schadensproble
matik).

·	Maßnahme kann dem Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG unterfallen, wenn sich durch die Störung der  
Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert. Ob 
dies der Fall ist, muss von der zuständigen Naturschutzbehörde 
geprüft werden. § 26 BJagdG (Fernhalten des Wildes) geht  
dem naturschutzrechtlichen Störungsverbot vor.

·	Sollte ein Verstoß gegen das Störungsverbot vorliegen, ohne 
dass § 26 BJagdG greift, müsste eine Ausnahmegenehmigung 
nach § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt werden. Dies erschiene 
insbesondere zur Abwendung ernster land-, forst-, fischerei- 
oder wasserwirtschaftlicher oder sonstiger ernster wirtschaft-
licher Schäden (§ 45 Abs. 7 Nr. 1 BNatSchG) denkbar.

·	Darüber hinaus könnte die Maßnahme auch andere Arten  
beeinträchtigen, was dann ggf. eigene Verbotstatbestände 
nach § 44 BNatSchG auslösen kann.
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(automatische)  
Vogelscheuche 
oder Drache in 
Form eines Greif-
vogels

·	zeitlicher Aufwand 
und Kosten gering

·	keine Lärmemis
sionen

·	vermindert den 
lokalen Fraßdruck

·	nicht letal

·	Gewöhnungseffekt 
hoch, da Gänse sehr 
anpassungsfähig 
sind

·	Störung anderer 
Arten

·	Erhöhter Energie-
verbrauch führt zu 
erhöhtem Futte r
bedarf der Gänse,  
die dann auf  
andere Flächen  
aus weichen.

· vgl. vorstehende Zeile

Laser-/Lichtsignale ·	zeitlicher Aufwand 
gering

·	keine Lärm
emissionen

·	gezieltere Ver-
grämung möglich

·	Störung anderer 
Tierarten, bei 
Verwendung eines 
Lasers gering

·	große Reichweite
·	vermindert den 

lokalen Fraßdruck
·	nicht letal	

·	Kosten je nach  
Umsetzung hoch

·	ggf. hohe An-
schaffungs- und 
Wartungskosten

·	Störung anderer 
Arten

·	Bei falschem Ein-
satz eines Lasers 
kann Gefahr in 
Form von Augen
schädigung für 
Menschen und 
Wildtiere bestehen.

·	nur in der Dämme-
rung und nachts 
wirksam

·	Erhöhter Energie-
verbrauch führt  
zu erhöhtem Futter
bedarf der Gänse, 
die dann auf  
andere Flächen  
ausweichen.

·	Maßnahme kann dem Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG unterfallen, wenn sich durch die Störung der  
Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert. Ob 
dies der Fall ist, muss von der zuständigen Naturschutzbehörde 
geprüft werden. § 26 BJagdG (Fernhalten des Wildes) geht dem 
naturschutzrechtlichen Störungsverbot vor.

·	Sollte ein Verstoß gegen das Störungsverbot vorliegen, ohne 
dass § 26 BJagdG greift, müsste eine Ausnahmegenehmigung 
nach § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt werden. Dies erschiene 
insbesondere zur Abwendung ernster land-, forst-, fischerei- 
oder wasserwirtschaftlicher oder sonstiger ernster wirtschaft-
licher Schäden (§ 45 Abs. 7 Nr. 1 BNatSchG) denkbar.

·	Darüber hinaus könnte die Maßnahme auch andere Arten be-
einträchtigen, was dann ggf. eigene Verbotstatbestände nach  
§ 44 BNatSchG auslösen kann. 

·	Darüber hinaus kann eine solche Maßnahme anhängig von Art, 
Ausmaß oder Dauer ggf. als erhebliche Belästigungen für die 
Allgemeinheit oder die Nachbarschaft eingestuft werden. Dann 
wäre sie zusätzlich immissionsschutzrechtlich genehmigungs-
bedürftig nach § 4 BImSchG. 

·	 Im 1,5 km Umfeld von Flugplätzen sind derartige Maßnahmen 
aus Gründen der Flugsicherheit zudem verboten.

rotierende Turbine ·	zeitlicher Aufwand 
und Kosten gering

·	vermindert den 
lokalen Fraßdruck

·	nicht letal

·	Gewöhnungseffekt 
hoch, da Gänse sehr 
anpassungsfähig 
sind

·	Störung anderer 
Arten

·	Erhöhter Energie-
verbrauch führt zu 
erhöhtem Futter-
bedarf der Gänse, 
die dann auf andere 
Flächen ausweichen.

·	Maßnahme kann dem Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG unterfallen, wenn sich durch die Störung der  
Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert. Ob 
dies der Fall ist, muss von der zuständigen Naturschutzbehörde 
geprüft werden. § 26 BJagdG (Fernhalten des Wildes) geht  
dem naturschutzrechtlichen Störungsverbot vor.

·	Sollte ein Verstoß gegen das Störungsverbot vorliegen, ohne 
dass § 26 BJagdG greift, müsste eine Ausnahmegenehmigung 
nach § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt werden. Dies erschiene 
insbesondere zur Abwendung ernster land-, forst-, fischerei- 
oder wasserwirtschaftlicher oder sonstiger ernster wirtschaft-
licher Schäden (§ 45 Abs. 7 Nr. 1 BNatSchG) denkbar.

·	Darüber hinaus könnte die Maßnahme auch andere Arten beein
trächtigen, was dann ggf. eigene Verbotstatbestände nach § 44 
BNatSchG auslösen kann. 

·	Darüber hinaus kann eine solche Maßnahme anhängig von Art, 
Ausmaß oder Dauer ggf. als erhebliche Belästigungen für die 
Allgemeinheit oder die Nachbarschaft eingestuft werden. Dann 
wäre sie zusätzlich immissionsschutzrechtlich genehmigungs-
bedürftig nach § 4 BImSchG. 

·	Kleine Turbinen bis 10 m Höhe sind nach den Landesbau
ordnungen der meisten Länder verfahrensfrei. Größere Anlagen 
benötigen hingegen zudem eine Baugenehmigung. 
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Maßnahme Vorteile Nachteile rechtliche Umsetzbarkeit

Windkraftanlagen ·	Attraktivität 
von Flächen für 
Nonnengänse kann 
gesenkt werden

·	Energieproduktion 
	 vermindert den 

lokalen Fraßdruck
·	nicht letal

·	Störung  
anderer Arten

·	hohe Kosten 
·	 langwieriges  

Genehmigungs
verfahren

·	lassen sich auf 
anderen Flächen 
nieder

·	Maßnahme kann dem Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG unterfallen, wenn sich durch die Störung der  
Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert. Ob 
dies der Fall ist, muss von der zuständigen Naturschutzbehörde 
geprüft werden. § 26 BJagdG (Fernhalten des Wildes) geht dem 
naturschutzrechtlichen Störungsverbot vor.

·	Sollte ein Verstoß gegen das Störungsverbot vorliegen, ohne 
dass § 26 BJagdG greift, müsste eine Ausnahmegenehmigung 
nach § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt werden. Dies erschiene 
insbesondere zur Abwendung ernster land-, forst-, fischerei- 
oder wasserwirtschaftlicher oder sonstiger ernster wirtschaft-
licher Schäden (§ 45 Abs. 7 Nr. 1 BNatSchG) denkbar.

·	Darüber hinaus könnte die Maßnahme auch andere Arten be-
einträchtigen, was dann ggf. eigene Verbotstatbestände nach  
§ 44 BNatSchG auslösen kann. 

·	Darüber hinaus kann eine solche Maßnahme anhängig von Art, 
Ausmaß oder Dauer ggf. als erhebliche Belästigungen für die 
Allgemeinheit oder die Nachbarschaft eingestuft werden. Dann 
wäre sie zusätzlich immissionsschutzrechtlich genehmigungs-
bedürftig nach § 4 BImSchG. 

·	Windkraftanlagen sind bau- oder immissionsschutzrechtlich 
genehmigungsbedürftig (je nach Anlagentyp).

Einsatz  
von Drohnen

·	kein Gewöhnungs-
effekt

·	gezieltere Ver-
grämung möglich

·	vermindert den 
lokalen Fraßdruck

·	nicht letal

·	ggf. hohe An-
schaffungs- und 
Wartungskosten

·	hoher zeitlicher 
Aufwand

·	Störung anderer 
Arten

·	erhöhter Energie-
verbrauch führt  
zu erhöhtem  
Futterbedarf

·	 lassen sich auf 
anderen Flächen 
nieder

·	Maßnahme kann dem Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG unterfallen, wenn sich durch die Störung der  
Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert. Ob 
dies der Fall ist, muss von der zuständigen Naturschutzbehörde 
geprüft werden. § 26 BJagdG (Fernhalten des Wildes) geht dem 
naturschutzrechtlichen Störungsverbot vor.

·	Sollte ein Verstoß gegen das Störungsverbot vorliegen, ohne 
dass § 26 BJagdG greift, müsste eine Ausnahmegenehmigung 
nach § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt werden. Dies erschiene 
insbesondere zur Abwendung ernster land-, forst-, fischerei- 
oder wasserwirtschaftlicher oder sonstiger ernster wirtschaft-
licher Schäden (§ 45 Abs. 7 Nr. 1 BNatSchG) denkbar.

·	Darüber hinaus könnte die Maßnahme auch andere Arten  
beeinträchtigen, was ggf. eigene Verbotstatbestände nach § 44 
BNatSchG auslösen kann. 

·	Drohnen der Kategorie „Specific“ oder „Certified“ i. S. d. 
„Drohnenverordnung“ der EU benötigen eine Aufstiegsgeneh
migung der jeweiligen Luftfahrtbehörde, vgl. § 21h LuftVO. 
Ferner sind die einschlägigen luftverkehrsrechtlichen  
Vor   schriften zu beachten, insbesondere etwaige Flugverbots-
zonen.

Einsatz von  
Modellflugzeugen

·	kein Gewöhnungs-
effekt

·	gezieltere Ver-
grämung möglich

·	vermindert den 
lokalen Fraßdruck

·	nicht letal

·	ggf. hohe An-
schaffungs- und 
Wartungskosten

·	hoher zeitlicher 
Aufwand

·	Störung anderer 
Arten

·	erhöhter Energie-
verbrauch führt  
zu erhöhtem  
Futterbedarf

·	 lassen sich auf 
anderen Flächen 
nieder

· vgl. vorstehende Zeile
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Hubschrauber ·	kein Gewöhnungs-
effekt

·	vermindert den 
lokalen Fraßdruck

·	nicht letal

·	sehr hohe An-
schaffungs- und 
Wartungskosten

·	Lärmemissionen
·	Störung anderer 

Arten
·	erhöhter Energie-

verbrauch führt zu 
erhöhtem Futter
bedarf

·	 lassen sich auf 
anderen Flächen 
nieder

·	Maßnahme kann dem Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG unterfallen, wenn sich durch die Störung der  
Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert. Ob 
dies der Fall ist, muss von der zuständigen Naturschutzbehörde 
geprüft werden. § 26 BJagdG (Fernhalten des Wildes) geht dem 
naturschutzrechtlichen Störungsverbot vor.

·	Sollte ein Verstoß gegen das Störungsverbot vorliegen, ohne 
dass § 26 BJagdG greift, müsste eine Ausnahmegenehmigung 
nach § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt werden. Dies erschiene 
insbesondere zur Abwendung ernster land-, forst-, fischerei- 
oder wasserwirtschaftlicher oder sonstiger ernster wirtschaft-
licher Schäden (§ 45 Abs. 7 Nr. 1 BNatSchG) denkbar.

·	Darüber hinaus könnte die Maßnahme auch andere Arten be-
einträchtigen, was dann ggf. eigene Verbotstatbestände nach  
§ 44 BNatSchG auslösen kann. 

·		 Die einschlägigen luftverkehrsrechtlichen Vorschriften zum 
Betrieb von Hubschraubern sind zu beachten, insbesondere 
etwaige Flugverbotszonen. 

Silvesterknaller, 
Warnschüsse, 
Hupen etc.

·	geringe Kosten
·	geringer Gewöh-

nungseffekt
·	vermindert den 

lokalen Fraßdruck
·	nicht letal
·	effektiver bei 

dauerhafter  
Anwendung durch 
wechselnde  
Aufstellorte sowie 
variablen Lärm
abständen

·	Lärmemissionen
·	Störung anderer 

Arten
·	hoher zeitlicher 

Aufwand
·	erhöhter Energie-

verbrauch führt zu 
erhöhtem Futter
bedarf

·	 lassen sich auf 
anderen Flächen 
nieder

·	Maßnahme kann dem Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG unterfallen, wenn sich durch die Störung der  
Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert. Ob 
dies der Fall ist, muss von der zuständigen Naturschutzbehörde 
geprüft werden. § 26 BJagdG (Fernhalten des Wildes) geht dem 
naturschutzrechtlichen Störungsverbot vor.

·	Sollte ein Verstoß gegen das Störungsverbot vorliegen, ohne 
dass § 26 BJagdG greift, müsste eine Ausnahmegenehmigung 
nach § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt werden. Dies erschiene 
insbesondere zur Abwendung ernster land-, forst-, fischerei- 
oder wasserwirtschaftlicher oder sonstiger ernster wirtschaft-
licher Schäden (§ 45 Abs. 7 Nr. 1 BNatSchG) denkbar.

·	Darüber hinaus könnte die Maßnahme auch andere Arten  
beeinträchtigen, was ggf. eigene Verbotstatbestände nach § 44 
BNatSchG auslösen kann. 

·	Einsatz von Schusswaffen erfordert einen Waffenschein und 
einen Erlaubnistatbestand (insbes. Jagd)

·	Die erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV) ist 
zu beachten. Anhängig von Art, Ausmaß oder Dauer kann  
die Maßnahme ggf. als erhebliche Belästigungen für die All
gemeinheit oder die Nachbarschaft einzustufen sein. Dann 
wäre die Maßnahme immissionsschutzrechtlich genehmigungs-
bedürftig nach § 4 BImSchG.

Knallschreckgeräte ·	geringer  
Zeitaufwand

·	vermindert den 
lokalen Fraßdruck

·	nicht letal 
·	effektiver bei 

dauerhafter  
Anwendung durch 
wechselnde  
Aufstellorte sowie 
variablen Lärm
abständen

·	hohe Anschaffungs-
kosten

·	Lärmemissionen
·	Störung anderer 

Arten
·	Gewöhnungseffekt 

hoch, da Gänse sehr 
anpassungsfähig 
sind

·	erhöhter Energie-
verbrauch führt  
zu erhöhtem Futter-
bedarf

·	 lassen sich auf 
anderen Flächen 
nieder

·	Maßnahme kann dem Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG unterfallen, wenn sich durch die Störung der  
Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert. Ob 
dies der Fall ist, muss von der zuständigen Naturschutzbehörde 
geprüft werden. § 26 BJagdG (Fernhalten des Wildes) geht dem 
naturschutzrechtlichen Störungsverbot vor.

·	Sollte ein Verstoß gegen das Störungsverbot vorliegen, ohne 
dass § 26 BjagdG greift, müsste eine Ausnahmegenehmigung 
nach § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt werden. Dies erschiene 
insbesondere zur Abwendung ernster land-, forst-, fischerei- 
oder wasserwirtschaftlicher oder sonstiger ernster wirtschaft-
licher Schäden (§ 45 Abs. 7 Nr. 1 BNatSchG) denkbar.

·	Darüber hinaus könnte die Maßnahme auch andere Arten be-
einträchtigen, was ggf. eigene Verbotstatbestände nach § 44 
BNatSchG auslösen kann. 

·	Anhängig von Art, Ausmaß oder Dauer kann die Maßnahme ggf. 
als erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nach-
barschaft einzustufen sein. Dann wäre die Maßnahme immissions-
schutzrechtlich genehmigungsbedürftig nach § 4 BImSchG.

Prädatorenruf oder 
Angstlaute

·	geringer Gewöh-
nungseffekt

·	geringer Zeit
aufwand

·	vermindert den 
lokalen Fraßdruck

·	nicht letal

·	Lärmemissionen
·	Störung anderer 

Arten
·	erhöhter Energie-

verbrauch führt 
zu erhöhtem Futter-
bedarf

·	 lassen sich auf 
anderen Flächen 
nieder

· vgl. vorstehende Zeile



23

MASSNAHMEN

Maßnahme Vorteile Nachteile rechtliche Umsetzbarkeit

intelligente Vogel-
vergrämungstech-
nik, z. B. BirdAlert

·	geringer Gewöh-
nungseffekt, da 
unterschiedliche 
Vergrämungsme-
thoden kombiniert 
werden (visuell und 
auditiv)

·	vermindert den 
lokalen Fraßdruck

·	nicht letal

·	hohe Anschaffungs- 
und Wartungs
kosten

·	Lärmemissionen
·	Störung anderer 

Arten
·	erhöhter Energie-

verbrauch führt zu 
erhöhtem Futter
bedarf 

·	 lassen sich auf 
anderen Flächen 
nieder

· vgl. vorstehende Zeile

Schreckschuss-
pistole

·	geringe Kosten
·	vermindert den 

lokalen Fraßdruck
·	nicht letal
·	effektiver bei 

dauerhafter  
Anwendung durch 
wechselnde  
Aufstellorte sowie 
variablen Lärm
abständen

·	Lärmemissionen
·	Störung anderer 

Arten
·	Gewöhnungseffekt 

hoch, da Gänse sehr 
anpassungsfähig 
sind

·	hoher zeitlicher 
Aufwand

·	erhöhter Energie-
verbrauch führt zu 
erhöhtem Futter
bedarf 

·	 lassen sich auf 
anderen Flächen 
nieder

· vgl. vorstehende Zeile
·	Führen einer Schreckschusswaffe erfordert einen „kleinen 

Waffenschein“ gem. § 10 Abs. 4 S. 4 WaffG

Quad- oder PKW-
Befahrung

·	geringe Kosten
·	vermindert den 

lokalen Fraßdruck
·	nicht letal

·	ggf. Beschädigung 
der Flächen bei 
Nässe

·	Störung anderer 
Arten

·	hoher zeitlicher 
Aufwand

·	erhöhter Energie-
verbrauch führt zu 
erhöhtem Futter
bedarf

·	 lassen sich auf 
anderen Flächen 
nieder

·	Maßnahme kann dem Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG unterfallen, wenn sich durch die Störung der  
Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert. Ob 
dies der Fall ist, muss von der zuständigen Naturschutzbehörde 
geprüft werden. § 26 BJagdG (Fernhalten des Wildes) geht dem 
naturschutzrechtlichen Störungsverbot vor.

·	Sollte ein Verstoß gegen das Störungsverbot vorliegen, ohne 
dass § 26 BJagdG greift, müsste eine Ausnahmegenehmigung 
nach § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt werden. Dies erschiene 
insbesondere zur Abwendung ernster land-, forst-, fischerei- 
oder wasserwirtschaftlicher oder sonstiger ernster wirtschaft-
licher Schäden (§ 45 Abs. 7 Nr. 1 BNatSchG) denkbar.

·	Darüber hinaus könnte die Maßnahme auch andere Arten be-
einträchtigen, was ggf. eigene Verbotstatbestände nach § 44 
BNatSchG auslösen kann. 	

5.3 Vergrämung durch Tiere

Einsatz von  
Greifvögeln

·	kein Gewöhnungs-
effekt 

·	vermindert den 
lokalen Fraßdruck	

·	hohe Unterhal-
tungskosten 

·	hoher zeitlicher 
Aufwand 

·	Störung anderer 
Arten

·	hohes Verletzungs- 
und Tötungsrisiko 
der Gänse

·	erhöhter Energie-
verbrauch der 
Gänse führt zu 
erhöhtem Futter
bedarf

·	Gänse lassen sich 
auf anderen  
Flächen nieder

·	Maßnahme dürfte dem Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG sowie dem Tötungs-/verletzungsverbot nach Nr. 1 
unterfallen. Zu § 26 BJagdG s. o. Im Hinblick auf das Tötungs-
verbot ist eine Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG erforderlich.

·	Das Störungsverbot wäre nur tangiert, wenn sich durch die 
Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population  
verschlechtert. Ob dies der Fall ist, muss von der zuständigen 
Naturschutzbehörde geprüft werden.

·	Sollte ein Verstoß gegen das Störungsverbot vorliegen, müsste 
ebenfalls eine Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG beantragt werden.

·	Eine Ausnahmegenehmigung erschiene insbesondere zur 
Abwendung ernster land-, forst-, fischerei- oder wasserwirt-
schaftlicher oder sonstiger ernster wirtschaftlicher Schäden  
(§ 45 Abs. 7 Nr. 1 BNatSchG) denkbar.

·	Darüber hinaus könnte die Maßnahme auch andere Arten  
beeinträchtigen, was ggf. eigene Verbotstatbestände nach  
§ 44 BNatSchG auslösen kann. 	
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Einsatz von Hunden 
zur temporären 
Vergrämung

·	kein Gewöhnungs-
effekt 

·	vermindert den 
lokalen Fraßdruck

·	hohe Unterhal-
tungskosten und 
hoher zeitlicher 
Aufwand

·	Störung anderer 
Arten

·	hohes Verletzungs- 
und Tötungsrisiko 
der Gänse

·	erhöhter Energie-
verbrauch der 
Gänse führt zu 
erhöhtem Futter
bedarf

·	Gänse lassen  
sich auf anderen  
Flächen nieder

· vgl. vorstehende Zeile

Einsatz von  
Flächenschutz
hunden zum dauer-
haften Schutz  
der Flächen

·	kein Gewöhnungs-
effekt 

·	vermindert den 
lokalen Fraßdruck

·	hohe Unterhal-
tungskosten

·	Störung anderer 
Arten

·	ggf. Gefährdung 
anderer Arten und 
Menschen

·	hohes Verletzungs- 
und Tötungsrisiko 
der Gänse

·	erhöhter Energie-
verbrauch der 
Gänse führt zu 
erhöhtem Futter
bedarf

·	Gänse lassen sich 
auf anderen  
Flächen nieder

· vgl. vorstehende Zeile

5.4 Schutz landwirtschaftlicher Flächen

Überspannung 
landwirtschaft
licher Flächen

·	erschwert den 
Gänsen den Einflug

·	vermindert den 
lokalen Fraßdruck

·	nicht letal

·	hoher zeitlicher 
Aufwand

·	Störung anderer 
Arten

·	Bewirtschaftung 
stark eingeschränkt

·	Wildtiere könnten 
sich in den Seilen 
verfangen

·	Beeinträchtigung 
des Landschafts
bildes

·	wartungsintensiv

·	Maßnahme dürfte dem Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG unterfallen. 

·	Das Störungsverbot wäre nur tangiert, wenn sich durch die 
Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population  
verschlechtert. Ob dies der Fall ist, muss von der zuständigen 
Naturschutzbehörde geprüft werden.

·	Sollte ein Verstoß gegen das Störungsverbot vorliegen, müsse 
ebenfalls eine Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG beantragt werden.

·	Eine Ausnahmegenehmigung erschiene insbesondere zur 
Abwendung ernster land-, forst-, fischerei- oder wasserwirt-
schaftlicher oder sonstiger ernster wirtschaftlicher Schäden  
(§ 45 Abs. 7 Nr. 1 BNatSchG) denkbar.

·	Darüber hinaus könnte die Maßnahme auch andere Arten  
beeinträchtigen, was ggf. eigene Verbotstatbestände nach  
§ 44 BNatSchG auslösen kann. 

·	Abhänggig vom jeweiligen Landesrecht ist ggf. eine Bau
genehmigung erforderlich.

·	Nur dann kein genehmigungsbedürftiger Eingriff in Natur und 
Landschaft, wenn § 5 Abs. 2 bis 4 BNatSchG und die Regeln der 
guten fachlichen Praxis gewahrt sind.

mobile Zäune  
zum Schutz vor  
mausernden  
Gänsen und  
Gänseküken

·	ggf. zusätzlich ver-
grämender Effekt

·	vermindert den 
lokalen Fraßdruck

·	nicht letal

·	Effektivität 
voraussichtlich 
gering, würde nur 
Sommergänse bzw. 
Brutpaare betreffen 

·	Zerschneidung  
von Lebensräumen

·	Ausgrenzung  
anderer Arten

· vgl. vorstehende Zeile
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5.5 Letale Maßnahmen

Letale Maßnahmen können entweder die Vergrämung oder die Reduzierung des Bestandes zum Ziel haben.

Vergrämungs
abschüsse – Klein-
kaliber/Büchsen-
schuss

·	kein Gewöhnungs-
effekt 

·	vermindert den 
lokalen Fraßdruck	

·	Tiere werden  
verletzt und  
können ggf. an den  
Spätfolgen sterben

·	unethisch
·	schlechte  

Akzeptanz der  
Bevölkerung 

·	erhöhter Energie-
verbrauch führt  
zu erhöhtem Futter
bedarf

·	 lassen sich auf 
anderen Flächen 
nieder

·	Unterfällt dem Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG.

·	Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  
erforderlich.

·	Darüber hinaus könnte die Maßnahme auch andere Arten  
beeinträchtigen, was dann ggf. eigene Verbotstatbestände 
nach § 44 BNatSchG auslösen kann.

·	Abhängig von der JagdZVO des jeweiligen Bundeslandes  
ggf. jagdrechtlich zulässig. 

letale Vergrä
mungsabschüsse, 
schweres Schrot

·	kein Gewöhnungs-
effekt 

·	vermindert den 
lokalen Fraßdruck

·	erlegte Gänse 
können verzehrt 
werden

·	Tiere werden  
getötet 

·	erhöhter Energie-
verbrauch führt zu 
erhöhtem Futter
bedarf

·	 lassen sich auf 
anderen Flächen 
nieder

· vgl. vorstehende Zeile	

letale Vergrä
mungsabschüsse 
mit Kugel

·	kein Gewöhnungs-
effekt 

·	vermindert den 
lokalen Fraßdruck

·	erlegte Gänse 
können verzehrt 
werden

·	ohne teure Aus
rüstung für Gänse-
lockjagd möglich

·	Tiere werden  
getötet

·	erhöhter Energie-
verbrauch führt zu 
erhöhtem Futter
bedarf

·	 lassen sich auf 
anderen Flächen 
nieder

·	nicht in jedem 
Gelände möglich 
(Sicherheit)

· vgl. vorstehende Zeile

reguläre Bejagung 
mit Jagd- und 
Schonzeiten

·	sorgt für eine  
geregelte Jagd

·	erhöht Abschüsse
·	kostengünstig 
·	vermindert den 

lokalen Fraßdruck

·	unvorhersehbare 
Auswirkungen  
auf die Gesamt-
population

·	nach aktueller Rechtslage nicht möglich/erfordert Anpassung 
der jeweiligen JagdZVO/des BJagdG

feste Abschuss-
quoten in Höhe des 
jährlichen Popu
lationszuwachses

·	Zuwachsrate  
stagniert

·	Quote bei Bejagung 
nur in DE wahr-
scheinlich nicht 
erreichbar

·	nach aktueller Rechtslage nicht möglich/erfordert Anpassung 
der jeweiligen JagdZVO/des BJagdG

·	Erfordert einen Abschlußplan. Eine Regelung analog zum  
Seehund (§ 21 Abs. 2 S. 2 BJagdG) erschiene dabei zweckmäßig.

lokale Reduktions-
abschüsse

·	vergrämende  
Wirkung

·	vermindert den 
lokalen Fraßdruck

·	keinen Einfluss  
auf die Gesamt-
population 

·	schlechte  
Akzeptanz der  
Bevölkerung

·	nach aktueller Rechtslage nicht möglich/erfordert Anpassung 
der jeweiligen JagdZVO/des BJagdG

Fallenjagd, z. B. mit 
Kanonennetzen

·	Entnahme mehrere 
Gänse gleichzeitig 
möglich

·	vermindert den 
lokalen Fraßdruck

·	Stress für die  
gefangenen Tiere

·	wenig Möglich-
keiten, Gänse zu 
fangen

·	hohe Anzahl an 
toten Individuen

·	keinen Einfluss  
auf die Gesamt-
population

· vgl. vorstehende Zeile
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Gelegebehandlung 
im deutschen  
Brutgebiet (Eier 
einölen/anstechen)

·	Bestandsreduktion 
ohne Stress für  
Tiere zu erzeugen

·	keine Tötung  
juveniler und  
adulter Individuen

·	Reduktion lokaler 
Brutbestände

·	Effektivität  
voraussichtlich  
gering, da nur  
wenige Brutpaare  
in DE, aufwendige  
Umsetzung

·	unterfällt dem Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1
· BNatSchG Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

erforderlich

Gelegebehandlung 
in ausländischen 
Brutgebieten (Eier 
einölen/anstechen)

·	würde Population 
je nach Umfang 
reduzieren

·	Bestandsreduktion 
ohne Stress für  
Tiere zu erzeugen

·	keine Tötung  
juveniler und  
adulter Individuen 

·	aufgrund  
politischer Lage, 
teilweise schwer 
umsetzbar

·	hoher koordinativer 
Aufwand

·	Rechtslage des jeweiligen Landes maßgeblich

organisierte  
parallele revier-
übergreifende 
Jagden auf  
Sommergänse  
nach der Brutzeit

·	 lokale Reduzierung 
der Sommergänse

·	wenige Sommer-
rastbestände  
im Verhältnis 
zu Winterrast
beständen

·	keinen Einfluss  
auf die Gesamt-
population 

·	schlechte  
Akzeptanz der  
Bevölkerung

·	hoher koordinativer 
Aufwand

·	Vergrämung  
anderer Tierarten

·	nach aktueller Rechtslage nicht möglich/erfordert Anpassung 
der jeweiligen JagdZVO/des BJagdG

europaweite  
parallele Bejagung

·	 längerfristige  
Reduzierung/ 
Regulierung der 
Gänsepopulationen

·	hoher Koordina-
tionsaufwand

·	hohe Anzahl an 
toten Individuen

·	schlechte  
Akzeptanz der  
Bevölkerung

·	nach aktueller Rechtslage nicht möglich/erfordert Anpassung 
der jeweiligen JagdZVO/des BJagdG

·	im Übrigen, Rechtslage in den weiteren betroffenen Staaten 
maßgeblich 

flugunfähige 
Jungvögel sowie 
Altvögel in der 
Mauser regional 
zusammentreiben 
und vergasen

·	Entnahme mehrerer 
Gänse gleichzeitig 
möglich

·	Stress für Wildtiere
·	ethische Vorbehalte
·	keinen Einfluss auf 

Gesamtpopulation 
der Nonnengänse, 
wenn nur in DE  
umgesetzt

·	unterfällt dem Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1
· BNatSchG Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

erforderlich

5.6 Anreize zur intensiveren Bejagung von Nonnengänsen

(finanzielle)  
Unterstützung bei 
der Anschaffung 
von Gänsejagd- 
Equipment, der 
aufwendigen Ver-
arbeitung (Rupfen), 
der Kadaver
entsorgung und  
der Vermarktung

·	Jagd wird  
attraktiver

·	Verwertung des 
Wildbrets

·	hoher Finanz-  
und Koordinations-
aufwand

·	setzt entsprechende Förderprogramme voraus 
· Unabhängig davon ist die reguläre Bejagung nach aktueller 

Rechtslage nicht möglich/erfordert Anpassung der jeweiligen 
JagdZVO/des BJagdG.
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5.6 Finanzieller Ausgleich/Vertragsnaturschutz/Agrarumweltmaßnahmen zur Entschädigung von entstandenen Schäden  
in der Landwirtschaft

Trennung von  
Wiesenbrüter-
schutz und Gänse-
management in 
Förderprogrammen

·	mehr Handlungs-
spielraum  
für Landwirte

·	Anpassung der entsprechenden Förderprogramme
·	Ausgleich ist abhängig von der Höhe der jeweils verfügbaren 

Haushaltsmittel 
·	Finanzieller Ausgleich ist eine staatliche Beihilfe, weswegen 

die jeweiligen Richtlinien von der Europäischen Kommission 
notifiziert werden müssen (Ausnahme: De-minimis-Beihilfen).

regelmäßige 
Anpassung der 
Entschädigungs-
zahlungen und 
Vertragsnatur-
schutzangebote an 
die Populations-
entwicklungen der 
Gänse

·	optimierte  
Kompensation  
der Schäden

·	bürokratischer  
Aufwand

·	keine Schaden s
bekämpfung

·	Anpassung der entsprechenden Förderprogramme
·	Ausgleich ist abhängig von der Höhe der jeweils verfügbaren 

Haushaltsmittel
·	Finanzieller Ausgleich ist eine staatliche Beihilfe, weswegen 

die jeweiligen Richtlinien von der Europäischen Kommission 
notifiziert werden müssen (Ausnahme: De-minimis-Beihilfen).

dynamische 
Anpassung der 
Entschädigungen, 
die aktuelle Kosten 
für Futterzukauf 
berücksichtigen

·	optimierte  
Kompensation  
der Schäden

·	bürokratischer  
Aufwand

·	dauerhafte Preis-
schwankungen

·	keine Schaden  s
bekämpfung

·	Anpassung der entsprechenden Förderprogramme
·	Ausgleich ist abhängig von der Höhe der jeweils verfügbaren 

Haushaltsmittel
·	Finanzieller Ausgleich ist eine staatliche Beihilfe, weswegen 

die jeweiligen Richtlinien von der Europäischen Kommission 
notifiziert werden müssen (Ausnahme: De-minimis-Beihilfen).

zusätzliche Ent-
schädigungen für 
Betriebe, auf deren 
Flächen im Mai 
noch Gänse per 
Fotobeweis nach-
gewiesen wurden

·	optimierte  
Kompensation  
der Schäden

·	bürokratischer  
Aufwand

·	ohne Kontrolle 
nicht umsetzbar

·	keine Schadens
bekämpfung

·	Anpassung der entsprechenden Förderprogramme
·	Ausgleich ist abhängig von der Höhe der jeweils verfügbaren 

Haushaltsmittel
·	Finanzieller Ausgleich ist eine staatliche Beihilfe, weswegen 

die jeweiligen Richtlinien von der Europäischen Kommission 
notifiziert werden müssen (Ausnahme: De-minimis-Beihilfen).

verbesserte 
Berechnung der 
entstandenen land-
wirtschaftlichen 
Schäden durch 
satellitengestützte 
Verfahren  
(Fernerkundung)

·	KI-basierte Analyse 
möglich -> geringer 
Arbeitsaufwand

·	optimierte  
Kompensation  
der Schäden

·	Datenverfügbarkeit, 
-dichte eventuell 
nicht ausreichend

·	keine Schadens
bekämpfung

·	ggf. Anpassung der der entsprechenden Förderprogramme  
erforderlich

Pachtnachlässe 
auf Landesflächen 
(Deiche)

·	finanzielle  
Erleichterung für 
die Landwirte

·	Schadensanalyse in 
jedem betroffenen 
Gebiet notwendig

·	keine Schadens
bekämpfung

·	Anpassung der Pachtverträge

Narbenerneuerung/
Wiederansaat nach 
Umbruch durch 
Pflügen auf gänse-
fraß geschädigten 
Dauergrünland
flächen nach kürze-
ren Zeiträumen

·	erhöht die  
Erntequalität 

·	Zerstörung des 
Bodens 

·	erneuter Gänse-
befall vor Ernte 
möglich

·	hoher zeitlicher 
Aufwand

·	gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft i.S.v. § 17 BBodSchG 
muss gewahrt bleiben 
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Die Nonnengans verursacht an ihren Rastplätzen teil-
weise erheblichen Schaden. Besonders die Grünflächen  
der Deltaregionen Niedersachsens werden durch die jähr-
lich wiederkehrenden Rastgänse strapaziert. Dadurch  
entstehen immer größer werdende Konflikte mit den an-
sässigen Landwirten, da die Gänse die Grünlandflächen 
abweiden und verkoten, wodurch erhebliche Ernteaus-
fälle herbeigeführt werden können. Um die Konflikte zu 
entschärfen, sollte mit Maßnahmen regulierend einge-
griffen werden.

Das europäische Umweltschutzrecht bietet hierfür in 
Verbindung mit dem nationalen Jagd- und Naturschutz-
recht durchaus die nötigen rechtlichen Instrumente. 
Die Nonnengans unterliegt als heimische Vogelart den 
Schutzregelungen der europäischen Vogelschutzricht-
linie. Zudem ist sie im Anhang I der Vogelschutzricht-
linie als geschützte Art gelistet. Sie unterfällt damit den 
Schutzregelungen des Art. 5 der Vogelschutzrichtlinie, 
wozu insbesondere das Tötungs- und Störungsverbot so-
wie das Verbot der Zerstörung oder Beschädigung von 
Nestern und Eiern zählen. Hiervon eröffnet Art. 9 Abs. 1  
der Vogelschutzrichtlinie jedoch Ausnahmemöglich
keiten, sofern es keine anderen zufriedenstellenden 

Lösungen gibt. Als besonders praxisrelevant ist inso-
weit auf die Regelung, die Ausnahmen „zur Abwendung 
erheblicher Schäden an Kulturen, Viehbeständen, Wäl-
dern, Fischereigebieten und Gewässern“ ermöglicht, 
hinzuweisen.

Die Vogelschutzrichtlinie gibt als Richtlinie nur einen 
rechtlichen Rahmen vor, der von den Mitgliedsstaaten 
im nationalen Recht umzusetzen ist. Die Schutzbestim-
mungen der Vogelschutzrichtlinie haben in Deutschland 
insbesondere ihren Niederschlag in § 39 bzw. § 44 Abs. 1  
BNatSchG gefunden. Spiegelbildlich zum Art. 9 Abs. 1  
der Vogelschutzrichtlinie ermöglicht es § 45 Abs. 7 
BNatschG, von den Verboten des § 44 im Einzelfall oder 
durch allgemeine Ausnahmeregelungen weitere Aus-
nahmen zuzulassen.

Im Fall der Nonnengans kommt insoweit jedoch der 
Vorrang des Jagdrechts (Unberührtheitsklausel des § 37 
Abs. 2 BNatSchG) zum Tragen, da die Nonnengans aus-
weislich § 2 Abs. 1 Nr. 2 BJagdG dem Jagdrecht unter-
fällt [38]. Das ist kein Widerspruch zum europäischen 
Schutzregime, da das BJagdG keine Jagdzeiten für die 
Nonnengans vorsieht. In den Jagdzeitenverordnungen 
der Länder Niedersachsen und Schleswig-Holstein gibt 
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es jedoch inzwischen Jagdzeiten für Nonnengänse. Die 
aus § 37 Abs. 2 BNatSchG abzuleitende klare juristische 
Trennung zwischen Naturschutzrecht und Jagdrecht 
wird dabei allerdings im Fall des Landes Niedersach-
sen nicht konsequent eingehalten, da Voraussetzungen 
des § 45 Abs. 7 BNatSchG in die Verordnung imple-
mentiert wurden. Eine Orientierung an der Schleswig- 
Holsteinischen Regelung, die die europarechtlichen 
Vorgaben direkt im Jagdrecht berücksichtigt, wäre inso
weit wünschenswert. Unabhängig davon ließe sich das 
beschriebene rechtliche Spannungsfeld insgesamt auf-
lösen, indem die Nonnengans im Anhang II der Vogel-
schutzrichtlinie als jagdbare Art aufgenommen werden 
würde, nach unserer Einschätzung basierend auf den 
Bestandsentwicklungen. 

Als Maßnahmen der Regulierung der Nonnengans kom-
men insbesondere Vergrämung (ggf. in Kombination 
mit der Bereitstellung von Duldungs- und Ablenkungs-
flächen), letale Maßnahmen und Eingriffe in die Gelege 
in Betracht. All diese Maßnahmen erfordern eine recht-
liche Grundlage, was über die bereits erwähnten Jagd-
zeitenverordnungen erfolgt. 

Bei der Umsetzung von Vergrämungsmaßnahmen 
muss beachtet werden, dass diese nur lokal wirksam 
sind und keinen Einfluss auf die Gesamtpopulation 
der Nonnengänse haben. Das Ziel dieser Maßnahmen 
ist nicht die Entnahme vieler Individuen, sondern eine 
Verringerung des lokalen Fraßdruckes. Dies gilt auch 
für letale Vergrämungsmaßnahmen. 

Eine Vergrämung kann jedoch auch eine gegensätz-
liche Wirkung erzeugen und zu noch größeren Schäden 
führen, wenn Gänse auf andere Grünlandflächen ein-
fallen, um den fluchtbedingten Energieverlust wieder 
auszugleichen. Außerdem ist bei der Anwendung von 
Vergrämungsmaßnahmen zu bedenken, dass meist 
nach einiger Zeit ein Gewöhnungseffekt entsteht und die 
Maßnahme somit nicht mehr wirksam ist. Um diesem 
entgegenzuwirken, kann es sinnvoll sein, unterschied-

liche Maßnahmen zu kombinieren oder intelligente Ge-
räte zu verwenden, die vollautomatisch unterschiedliche 
Vergrämungsmethoden einsetzen. 

Auch bei einer Erstellung von Duldungs- und Ablen-
kungsflächen müssen Vergrämungs- und Lockmaß-
nahmen kombiniert werden, um die Nonnengänse zu 
den entsprechenden Flächen zu leiten. Zusätzlich sollte 
zuvor evaluiert werden, ob auf den Duldungsflächen 
ausreichend Nahrung verfügbar ist, um einen Befall der 
Nutzflächen zu vermeiden.

Lokal angewendete letale Maßnahmen werden ledig-
lich einen vergrämenden Einfluss auf die lokale Popula-
tion haben, das gesamte Populationswachstum jedoch 
nicht negativ beeinflussen. Auch eine Bejagung der Rast-
vögel wird vermutlich nicht in einem Ausmaß durch-
geführt werden können, das spürbare Auswirkungen 
auf die russische Gesamtpopulation hat; eine effektive, 
ethisch vertretbare Massentötung von Rastgänsen ist 
nicht möglich. 

Effektiver sind vermutlich Eingriffe in die Brutbe-
stände (z. B. durch Gelegebehandlung). Daher müssen 
für eine erfolgreiche Bestandregulation internationale, 
länderübergreifende Maßnahmen ergriffen werden. Die 
wenigen Brutpaare in Deutschland stellen bisher nur ein 
geringfügiges Problem dar, weshalb Maßnahmen, die auf 
eine Reduktion dieser Brutpaare abzielen, noch keine 
Aussicht auf Erfolg haben. Jedoch sollte die weitere Ent-
wicklung der Brutpopulationen beobachtet werden, um 
rechtzeitig mit Maßnahmen eingreifen zu können. 

Solche populationsreduzierenden Maßnahmen füh-
ren jedoch unweigerlich zu einer hohen Anzahl an toten  
Individuen. Der „günstige“ Erhaltungszustand der 
Nonnengans-Population darf bei der Umsetzung von 
Maßnahmen zu keinem Zeitpunkt gefährdet werden. 
Es müssen eindeutige Referenzwerte festgelegt werden 
und alle Maßnahmen sollten mit einem Monitoring be-
gleitet werden.

Bei der Bewertung der Konflikte muss auch beachtet 
werden, dass der Mensch und dessen Konsumbereit-
schaft und Wirtschaftsmodell diese Konflikte größten-
teils verursachen. Die Nonnengans ist eine sehr anpas-
sungsfähige Art, die von der heutigen Kulturlandschaft 
überwiegend profitiert. Durch die Intensivierung der 
Landwirtschaft erhalten die Nonnengänse eine ener-
giereiche Nahrungsgrundlage, die die Attraktivität der  
betroffenen Gebiete steigert, was wiederum das Wachs-
tum der Population fördert. Somit ist die Landwirtschaft 
in ihrer gegenwärtigen Form Mitverursacherin und Leid-
tragende zugleich. Demnach kann auch die Bewirtschaf-
tungsart einen Einfluss auf die Rastpopulationen haben. 
So könnte eine Extensivierung der Bewirtschaftung oder 
eine kleinparzelligere Bearbeitung der Flächen alte rna
tive Managementansätze bieten. Bei der Umsetzung aller  
Maßnahmen müssen die Auswirkungen auf andere (ge-
schützte) Arten bedacht werden, weshalb es sich immer  
um Einzelfallentscheidungen handeln muss.

Bei der Umsetzung von  
Vergrämungsmaßnahmen 

muss beachtet werden,  
dass diese nur lokal wirksam 
sind und keinen Einfluss  

auf die Gesamtpopulation der 
Nonnengänse haben.
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